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Corporate Governance 
Über die Corporate Governance bei der Splendid Medien AG berichten der Vorstand  
und der Aufsichtsrat – gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex wie folgt: 

Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat 
Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten im Interesse und zum Wohle der Splendid Medien AG eng zusammen. Der 
Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte. Der 
Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über den Gang der Geschäfte, die 
strategischen Entwicklungen, über die Lage des Konzerns und alle relevanten Fragen 
der Unternehmensplanung. Für bedeutende Geschäftsvorgänge legt die Geschäftsordnung für den 
Vorstand Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrates fest. Mehr dazu erfahren Sie im Bericht des 
Aufsichtsrates sowie in der Erklärung zur Unternehmensführung. 

Berater- oder sonstige Dienstleistungsverträge zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft 
bestehen mit Herrn Dr. Ralph Drouven und Herrn Bernd Kucera. Herr Dr. Drouven ist 
zugleich Aufsichtsratsmitglied unserer Gesellschaft und Partner der Rechtsanwaltssozietät CMS Hasche Sigle 
Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Köln (CMS Hasche Sigle); Herr Kucera ist 
zugleich Aufsichtsratsmitglied unserer Gesellschaft und Gesellschafter der 
Kucera & Hüttner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bonn. Soweit 
CMS Hasche Sigle bzw. Kucera & Hüttner GmbH im Berichtszeitraum für das Unternehmen beratend tätig 
wurden, hat der Aufsichtsrat der Beauftragung zugestimmt. Interessenkonflikte von 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offen zu 
legen sind, traten nicht auf. 

Die Amtsperiode der drei Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung, in der 
über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen wird.  

Aktienbesitz der Organmitglieder 
Das Grundkapital der Splendid Medien AG beträgt zum 31. Dezember 2016 EUR 9.789.999,00 und ist auf 
9.789.999 Inhaber-Stammaktien verteilt. 

Der Aktienbesitz der Organmitglieder umfasste zum 31. Dezember 2016: 

2016 2015 
Anzahl Anteile in % Optionen Anzahl Anteile in % Optionen 

Vorstand 
Andreas R. Klein 5.208.984 53,21 0 5.208.984 53,21 0
Alexander Welzhofer 28.621 0,29 33.375 28.621 0,29 33.375

Aufsichtsrat 
Dr. Ralph Drouven 3.060 0,03 0 3.060 0,03 0

Directors’ Dealings 
Gem. Art. 19 Marktmissbrauchsverordnung (MAR/MMVO, ab 3. Juli 2016) bzw. §15a WpHG (bis 2. Juli 2016)  
sind die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Gesellschaft sowie bestimmte Mitarbeiter mit 
Führungsaufgaben und die mit ihnen in enger Beziehung stehenden Personen verpflichtet, den Erwerb oder 
die Veräußerung von Aktien 
der Splendid Medien AG und sich darauf beziehender Finanzinstrumente offenzulegen, soweit der 
Wert der von dem Mitglied und ihm nahe stehender Personen innerhalb eines Kalenderjahrs getätigten 
Geschäfte die Summe von 5.000 Euro erreicht oder übersteigt. Die Splendid Medien AG 
veröffentlicht diese Transaktionen unverzüglich, nachdem sie dem Unternehmen mitgeteilt wurden. 
Zudem sind die Informationen im Internet unter http://www.splendidmedien.com/de/boersendaten-und-
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kennzahlen abrufbar. Im Geschäftsjahr 2016 wurden keine Transaktionen getätigt. 

Corporate Compliance 
Gemäß Ziffer 4.1.3 DCGK hat der Vorstand für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und 
der unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und wirkt auf deren Beachtung durch die 
Konzernunternehmen hin (Compliance). Diesem Ziel dient eine vom Vorstand  
verabschiedete Corporate Compliance-Richtlinie, die insbesondere der Prävention von Korruptionsfällen und 
sonstigen Rechtsverstößen dienen soll. Der Vorstand und das Management sind für die 
Umsetzung der Richtlinie verantwortlich. Das Management und die Mitarbeiter wurden auch im Jahr 
2016 entsprechend unterwiesen. Im Rahmen regelmäßiger Abfragen wird über mögliche Verstöße 
berichtet. Des Weiteren ist ein Compliance Manager als Ansprechpartner bei Entdeckung möglicher 
Verstöße gegen gesetzliche Regelungen oder die Richtlinie eingesetzt. Es sind bisher keine Verstöße gegen 
die Richtlinie aufgetreten oder bekannt geworden. 

Aufsichtsrat 
Mitglieder des Aufsichtsrats sind: 

• Dr. Ralph Drouven, Rechtsanwalt und Partner bei CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten 
und Steuerberatern mbB, Köln, Vorsitzender; weiteres Aufsichtsratsmandat: Joblinge gemeinnützige AG 
Rheinland, Köln 

•  Bernd Kucera, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und Gesellschafter der Kucera & Hüttner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bonn, stellvertretender Vorsitzender  

   Malisa Scott, Unternehmensberaterin, Gesellschafterin der LINKR GmbH, München; Gesellschafterin der 
OCG Holdings, UK; Gesellschafterin der Logical Golf Global Investments GmbH, Hamburg  

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten laut Satzung der Splendid Medien AG ausschließlich eine feste jährliche 
Vergütung in folgender Höhe: 

Dr. Ralph Drouven:     EUR 25.000,00 
Bernd Kucera:      EUR 18.750,00 
Malisa Scott:      EUR 12.500,00 

Berater- oder sonstige Dienstleistungsverträge 
Dr. Drouven ist Partner in der Rechtsanwaltsgesellschaft CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten 
und Steuerberatern mbB (CMS Hasche Sigle). CMS Hasche Sigle und verbundene Unternehmen erbrachten im 
Geschäftsjahr verschiedene Beratungsleistungen und stellten dafür TEUR 108 in Rechnung (davon 
aufwandswirksam: TEUR 108). Kucera & Hüttner GmbH berechneten im Geschäftsjahr TEUR 5 für 
Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung der Personalabrechnungen der Splendid Gruppe 
(davon aufwandswirksam: TEUR 5). 

Zielsetzungen bei Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und Umsetzungen 
Die Splendid Medien AG verfolgt bei der Besetzung des Aufsichtsrates folgende Ziele: 
Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. 
Sämtliche Mitglieder sollen unabhängig im Sinne von Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex 
sein. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass dem Aufsichtsrat ein Mitglied mit Sachverstand auf den Gebieten 
Rechnungslegung und Abschlussprüfung angehört. Angesichts der Tatsache, dass sich im Bereich des 
Filmlizenzhandels vielfältige rechtliche Probleme stellen, aber auch im Hinblick auf die in den letzten Jahren 
deutlich gestiegenen rechtlichen Anforderungen an eine gute Unternehmensführung strebt der Aufsichtsrat an, 
dass ein weiteres Mitglied über qualifizierte Rechtskenntnisse verfügt. Schließlich sollten alle Mitglieder vor 
ihrer Wahl bereits Erfahrungen in der Medienbranche gesammelt haben. Personen, bei denen aufgrund ihrer 
anderweitigen beruflichen Tätigkeiten oder aus sonstigen Gründen mit dem Auftreten von Interessenkonflikten 
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zu rechnen ist, sollen nicht für die Wahl zum Aufsichtsrat vorgeschlagen werden. 

Der Aufsichtsrat wird bei Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern nur solche Personen vorschlagen, die zum 
Zeitpunkt der Wahl noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet haben. 

Wie von dem Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlen, wird der Aufsichtsrat bei seinen 
Wahlvorschlägen auch auf die Vielfalt (Diversity) im Sinne einer Pluralität von Meinungen und Erfah- 
rungen der vorgeschlagenen Personen achten. Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG besteht derzeit aus 
drei Mitgliedern, darunter eine Frau. Unter Berücksichtigung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zur 
gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen hat der Aufsichtsrat  für die 
Besetzung des Aufsichtsratsgremiums eine Zielgröße für den Frauenanteil von 33 Prozent beschlossen. Die 
Umsetzung erfolgt mit sofortiger Wirkung. 

Die Ziele, die die Splendid Medien AG bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats verfolgt, sind bei seiner 
gegenwärtigen Zusammensetzung in vollem Umfang erfüllt.  



20.3.2017  4 

Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen  
Bei der Auswahl von Aufsichtsratsmitgliedern und der Bestellung von Vorstandsmitgliedern unterstützt der 
Aufsichtsrat das Bestreben der Gesellschaft, eine angemessene Vertretung von Frauen in diesen Positionen zu 
erreichen. Der Vorstand strebt dies ebenfalls bei der Besetzung von Führungspositionen im Konzern an.  

Der Vorstand der Splendid Medien AG besteht derzeit aus drei männlichen Mitgliedern. Vor diesem Hintergrund 
sowie aufgrund der bestehenden Vorstandsverträge ist bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist zur Zielerreichung 
am 30. Juni 2017 kein Frauenanteil im Vorstand der Splendid Medien AG vorgesehen.  

Der Vorstand der Splendid Medien AG hat die beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands definiert. Die 
1. Führungsebene unterhalb des Vorstands umfasst die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften der 
Splendid Gruppe. Der Frauenanteil auf dieser Führungsebene betrug zum Zeitpunkt der Festlegung am 
25.8.2015 16,7%. Es wurde das Ziel festgelegt, mit sofortiger Wirkung einen Frauenanteil von mindestens 
16,7% zu halten. Am 29.1.2016 erwarb die Splendid Medien AG über ihre Tochtergesellschaft Splendid 
Entertainment GmbH, Köln, einen Mehrheitsanteil von 60% an der Joker Productions GmbH, Kiel. Am 13. April 
2016 gründete die Splendid Film GmbH eine Vertriebsgesellschaft in den Niederlanden. Die Splendid Film B.V. 
mit Sitz in Amsterdam nahm zum 1. Juni 2016 ihre operative Tätigkeit auf. Die Joker Productions GmbH und 
die Splendid Film B.V. beschäftigen männliche Geschäftsführer. Infolge dessen veränderte sich der 
Frauenanteil auf der 1. Führungsebene auf aktuell 12,5% und unterschreitet somit die Zielgröße leicht. Die 
Splendid Medien AG ist aber nach wie vor bestrebt, die Zielgröße zu erreichen. Die 2. Führungsebene 
unterhalb des Vorstands umfasst die Bereichsleiter in der Muttergesellschaft. Der Frauenanteil auf dieser 
Führungsebene betrug zum Zeitpunkt der Festlegung am 25.8.2015  50% und ist seither unverändert. Die 
Zielquote für den Frauenanteil auf der 2. Führungsebene liegt bei mindestens 30% und ist somit überschritten.  

Die Gesellschaft wird regelmäßig über den Stand und die Erreichung der festgelegten Zielgrößen berichten.  

Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex 
Vorstand und Aufsichtsrat der Splendid Medien AG haben zuletzt am 16. Dezember 2016 gemäß 
§ 161 AktG die gemeinsame Entsprechenserklärung abgegeben. Diese Entsprechenserklärung 
hat folgenden Wortlaut: 

Erklärung 
Die vorangegangene Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der Splendid Medien AG 
datiert vom 16. Dezember 2015. Die nachfolgende Erklärung bezieht sich auf den Kodex in seiner 
Fassung vom 5. Mai 2015, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 12. Juni 2015. Vorstand und Aufsichtsrat 
der Splendid Medien AG erklären, dass den Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex" mit folgenden Maßgaben entsprochen wurde und wird. 

1. Ziffer 5.1.2 Absatz 1 Satz 1 und 3 

Der Aufsichtsrat bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands. Er soll gemeinsam mit dem 
Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung sorgen.  

Der Aufsichtsrat hat bisher nicht gemeinsam mit dem Vorstand eine Nachfolgeplanung vorgenommen.  

Begründung: Angesichts der Zusammensetzung und Altersstruktur des Vorstandes der Splendid 
Medien AG sehen Aufsichtsrat und Vorstand eine Nachfolgeplanung derzeit nicht als erforderlich an.  

2. Ziffer 5.4.1 Abs. 2 und 3 

Der Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen, die unter Beachtung der 
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unternehmensspezifischen Situation die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potentielle 
Interessenkonflikte, die Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder im Sinn von Nr. 5.4.2, eine 
festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und eine festzulegende Regelgrenze für die 
Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat sowie Vielfalt (Diversity) berücksichtigen.  

Vorschläge des Aufsichtsrats an die zuständigen Wahlgremien sollen diese Ziele berücksichtigen. Die 
Zielsetzung des Aufsichtsrats und der Stand der Umsetzung sollen im Corporate Governance Bericht 
veröffentlicht werden. 

 Der Aufsichtsrat der Splendid Medien AG hat ein Höchstalter für Mitglieder des Aufsichtsrates 
vorgegeben. Dagegen hat der Aufsichtsrat beschlossen, im Hinblick auf die Zugehörigkeitsdauer zum 
Aufsichtsrat keine Regelgrenze festzulegen.  

Begründung: Der Aufsichtsrat erachtet eine pauschale Regelgrenze für die Dauer der Zugehörigkeit 
der Aufsichtsratsmitglieder als nicht sachgerecht. Die Festlegung einer solchen Grenze würde auf der 
Vermutung fußen, dass allein eine längere Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat ein 
Aufsichtsratsmitglied für eine weitere Mitgliedschaft disqualifiziert. Für eine solche Vermutung besteht 
keine sachliche Rechtfertigung.  Im Übrigen berücksichtigt eine solche starre Regelgrenze individuelle 
Faktoren, die für eine längere Zugehörigkeit einzelner Aufsichtsratsmitglieder sprechen, nicht.  

3. Ziffer 5.4.5 Abs. 2 

 Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahr. Dabei sollen sie von der Gesellschaft 
angemessen unterstützt werden. 

Da weiterhin unklar ist, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Unterstützung der 
Aus- und Fortbildung der Aufsichtsratsmitglieder seitens der Gesellschaft als angemessen angesehen 
werden kann, wird vorsorglich eine Abweichung von Ziffer 5.4.5 Abs. 2 DCGK erklärt. 

4. Ziffer 7.1.2. Satz 4

Der Konzernabschluss soll binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die Zwischenberichte sollen 
binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraumes, öffentlich zugänglich sein.

Die Splendid Medien AG veröffentlicht ihren Konzernabschluss binnen 90 Tagen nach 
Geschäftsjahresende. Der Halbjahresfinanzbericht wird binnen 60 Tagen nach Ende des 
Berichtszeitraumes veröffentlicht. Es werden keine weiteren Zwischenberichte veröffentlicht. 

Begründung: Die regelmäßige Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts innerhalb des vom 
Kodex empfohlenen Zeitraumes wäre nur bei einer mit Kosten verbundenen Vergrößerung des 
internen Rechnungswesens möglich. Seit Ende 2015 ist die gesetzliche Pflicht zur Veröffentlichung 
von weiteren Zwischenberichten neben dem Halbjahresfinanzbericht entfallen. Im Geschäftsjahr 2016 
berichtete die Splendid Medien AG auf freiwilliger Basis über die jeweilige Quartalsentwicklung. 
Beginnend mit dem Geschäftsjahr 2017 hat sich die Splendid Medien AG dazu entschlossen, auf die 
freiwillige Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartalsmitteilungen zu verzichten.


